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§ 8 K-TSFG § 8
 K-TSFG - Kärntner Tierseuchenfondsgesetz - K-TSFG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.03.2021

(1) Der Fonds wird von einem Kuratorium (§ 9) verwaltet und nach außen durch den Vorsitzenden (dessen

Stellvertreter) vertreten.

(2) Die rechtsgültige Zeichnung für den Fonds erfolgt durch die Unterfertigung des Vorsitzenden (dessen Stellvertreter)

unter der Bezeichnung “Tierseuchenfonds für das Bundesland Kärnten”.
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